
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/11/25 87/18/0182
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1987

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §13 Abs1;

Rechtssatz

Da die Bfr nicht nur eine ungeladene Wa:e im Ko:erraum ihres Pkw hatte, sondern auch zahlreiche Munition, ein

Gummiknüppel, ein Gasrevolver und eine Sprühdose mit Reizgas im Kraftfahrzeug gefunden wurden, ist die Annahme

gerechtfertigt, dass die Bfr durch missbräuchliche Verwendung von Wa:en die ö:entliche Sicherheit gefährden

könnte. Die Abnahme der Waffe war daher berechtigt.
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